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Meiner Familie





„Schüler:
Doch ein Begriff muss bei dem Worte sein. 
Mephistopheles:
Schon gut! Nur muss man sich nicht allzu ängstlich quälen; 
Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.“

Goethe, Faust I, Erstausgabe, S. 122.
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Einleitung

„[N]icht ganz Urteil, nicht ganz Rechtsgeschäft, verlangt der [Verwaltungs]Akt in seiner 
einheitlichen Eigenart und Selbständigkeit erfaßt zu werden, soll anders das Verwal-
tungsrecht der Gegenwart verständlich sein, das er erfüllt.“ 1

A. Problemdarstellung

Der Verwaltungsakt ist auch 100 Jahre nach seiner Geburt das wichtigste gesetz-
lich ausgeformte Handlungsinstrument für verbindliche Einzelfallentscheidun-
gen der Verwaltung, welches eine exakte Steuerung durch den Staat ermög-
licht. 2 Obwohl er noch immer den „Fixpunkt der Verwaltungsrechtswissen-
schaft“ 3 bildet, sind seine dogmatische Einordnung und seine Wirkungen bis 
heute nicht abschließend geklärt. Ursache dieser Lücken ist die Eigenart des 
Verwaltungsaktes, die bereits im Eingangszitat Otto Mayers zum Ausdruck 
kommt. Er sei eben nicht ganz Rechtsgeschäft und nicht ganz Urteil, sodass sich 
eine Parallelisierung zu älteren bekannten Rechtsinstituten schwierig gestalte. 
Die herrschende Meinung in der Literatur ist mutiger und ordnet den Verwal-
tungsakt fast einhellig als öffentlich-rechtliche Willenserklärung ein. 4 Lediglich

1 Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, 1. Aufl., S. 94.
2 Bumke, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers, GVwR, Bd. 2, § 34 Rn. 1; Ruffert, in: Ehlers/Pün-

der, AllgVerwR, § 21 Rn. 1.
3 Bumke, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers, GVwR, Bd. 2, § 34 Rn. 5.
4 Die Literatur ist sich bei dieser Qualifikation im Großen und Ganzen einig, siehe v. Ale-

mann/Scheffczyk, in: BeckOK VwVfG, § 35 Rn. 118; Appel/Melchinger, VerwArch (84) 1993, 
349 (358); Barczak, JuS 2018, 238 (242); Battis, Allg. VerwR., S. 103; Berger, NVwZ 2018, 
1260 (1262); Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 
Rn. 457; Droege, JZ 2023, 469 (475); Erichsen/Hörster, JURA 1997, 659 (660); Ernst, Die 
Verwaltungserklärung, S. 86; Faber, Verwaltungsrecht, S. 175; Fluck, VerwArch (79) 1988, 
406 (421); Gehm, AO-StB 2020, 152 (153); Giacometti, Allgemeine Lehren des rechtsstaatli-
chen Verwaltungsrechts, Bd. 1, S. 337 ff.; Heibeyn, Willens- und Erklärungstheorie bei Steu-
erverwaltungsakten, S. 42; Jachmann/Drüen, AllgVerwR, 105, 117; Kluth, NVwZ 1990, 608 
(612); Kopp/Ramsauer, § 35 Rn. 9; Kormann, System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte, 
S. 285; Kurr, SGb 1995, 288 (289); Laforet, Deutsches Verwaltungsrecht, S. 231; Lascho, 
Die Erledigung des Verwaltungsaktes als materiellrechtliches und verwaltungsprozessuales 
Problem, S. 75; Laubinger, Der Verwaltungsakt mit Doppelwirkung, S. 93; Löwer, DVBl. 
1980, 952 (957); Martens, DÖV 1987, 992 (993 f.); ders., Die Praxis des Verwaltungsverfah-
rens, Rn. 316; Maurer/Waldhoff, AllgVerwR, § 9 Rn. 6; Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, 
Bd. 1, 3. Aufl., S. 95; Nothnagel, Die Bekanntgabe von Verwaltungsakten im Steuerrechts-



vereinzelt wird er als Rechtsgeschäft betitelt. 5 Die Rechtsprechung agiert hin-
gegen bei der Frage nach seiner Rechtsnatur zurückhaltender. 6

Die Charakterisierung als öffentlich-rechtliche Willenserklärung durch die 
herrschende Meinung wirkt auf den ersten Blick unbedeutend, hat aber weit-
reichende Folgen, die sich bei Fragen des Zustandekommens, der Wirksamkeit, 
der Bindungswirkung und der Bestandskraft des Verwaltungsaktes auswirken. 
So ist die Frage umstritten, wann und unter welchen Voraussetzungen ein Ver-
waltungsakt als Rechtsakt zustande kommt. Hier wird teilweise auf die Quali-
fikation als öffentlich-rechtliche Willenserklärung rekurriert und diese als Ar-
gumentationstopos herangezogen. Er komme daher wie eine privatrechtliche 
Willenserklärung durch Abgabe zustande. 7 Da aber das Verwaltungsverfah-

2 Einleitung

verhältnis, S. 11; Ruffert, in: Ehlers/Pünder, Allg VerwR, § 21 Rn. 15; Schmidt-De Caluwe, 
VerwArch (90) 1999, 49 (60); Schröder, Genehmigungsverwaltungsrecht, S. 37; Seibert, Die 
Bindungswirkung von Verwaltungsakten, S. 314; Steinweg, Zeitlicher Regelungsgehalt des 
Verwaltungsaktes, S. 46; Siegel, Allgemeines Verwaltungsrecht, Rn. 296; Stelkens, Verwal-
tungsprivatrecht, S. 199; ders., in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 35 Rn. 31; Tilch, Rechts-
Lexikon, Bd. 3, S. 4874; Weidinger, BayVbl. 1971, 98; Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungs-
recht, 10. Aufl., § 36 Rn. 8 f., der aber bereits zwischen Willenserklärung und Rechtsgeschäft 
unterscheidet.

5 Hatschek, Lehrbuch des deutschen und preußischen Verwaltungsrechts, S. 7; Kelsen, 
AöR (31) 1913, 190 (215, 221); Kormann, System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte, S. 49 ff.; 
Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. 1, 1. Aufl., S. 166; ders., Das Staats-
recht des Deutschen Reiches, Bd. 2, 1. Aufl., S. 3; Löwer, JuS 1980, 805 (809); Martens, 
AöR (89) 1964, 429 (468); Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, 3. Aufl., S. 101; Merk, 
Deutsches Verwaltungsrecht, 1. Bd., S. 803 ff.; Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft ent-
wickelt aus dem Rechtsbegriff, S. 195; Meyer/Borgs-Maciejewski, VwVfG, § 35 Rn. 11; Peters, 
Lehrbuch der Verwaltung, S. 151; Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 35 Rn. 31, 43; 
Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht, 13. Aufl., § 36 Rn. 9. Püttner, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, S. 90, 99, qualifiziert den Verwaltungsakt zwar als das öffentlich-recht-
liche Äquivalent des einseitigen Rechtsgeschäfts des bürgerlichen Rechts, aber zugleich als 
„öffentlich-rechtliche Willenserklärung“.

6 Das Bundesverwaltungsgericht stellt in einer der zentralen Entscheidungen zur Wirk-
samkeit des Verwaltungsaktes im Jahr 1961 fest, dass die durch den Verwaltungsakt be-
zweckte Rechtsänderung „kraft behördlicher Willensäußerung“ und „kraft Äußerung des 
behördlichen Willensaktes eintritt“, BVerwGE 13, 1 (7 f.). Soweit ersichtlich qualifiziert es 
auch in späteren Entscheidungen den Verwaltungsakt nicht unmittelbar als öffentlich-recht-
liche Willenserklärung. Es spricht jedoch von „Willenserklärung ohne Verwaltungsaktsqua-
lität“, BVerwGE 140, 245 (253), sodass man zumindest aus einem Umkehrschluss daraus 
schließen könnte, dass die Leipziger Richter davon ausgehen, dass es sich um eine Willens-
erklärung handelt. Bei einer weiteren Entscheidung trennt es hingegen zwischen Willens-
erklärung und Verwaltungsakt, BVerwG, NVwZ-RR 2012, 628 (629). Das Bundessozial-
gericht setzt jedenfalls mittelbar öffentlich-rechtliche Willenserklärung und Verwaltungsakt 
gleich, siehe BSGE 112, 277 Rn. 42. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof qualifiziert den 
Verwaltungsakt ausdrücklich als öffentlich-rechtliche Willenserklärungen, VGH Kassel, 
Urt. v. 6.5.2015 – 6 A 1514/14, openJur 2015, 10909, Rn. 44.

7 Erfmeyer, DÖV 1999, 719 (724); Heibeyn, Willens- und Erklärungstheorie bei Steuer-
verwaltungsakten, S. 48; Jachmann, Die Berichtigung offenbar unrichtiger Verwaltungsakte, 
S. 92; Köhler, BayVBl. 1999, 582 (583 f.); Kurr, SGb 1995, 288 (289); Laubinger, Der Verwal-
tungsakt mit Doppelwirkung, S. 93; ders., JA 1975, 809 (816); Schmidt-De Caluwe, VerwArch 
(90) 1999, 49 (60); Skouris, VerwArch (65) 1974, 264 (266, insbesondere Fn. 10); Ule/Laubin-



rensgesetz nur den Begriff des Erlasses, nicht aber den der Abgabe kennt, wird 
kurzerhand „Erlassen“ mit „abgeben“ gleichgesetzt. 8 Diese Auslegung des Er-
lassbegriffes hat wiederum weitergehende, auch praktische Auswirkungen, da 
insbesondere bei der Frage nach dem Zeitpunkt zur Beurteilung der Recht-
mäßigkeit eines Verwaltungsaktes auf den Zeitpunkt seines Erlasses abgestellt 
wird. 9

Die Einordnung als Willenserklärung setzt sich bei den Voraussetzungen und 
dem Inhalt des Wirksamkeitsbegriffes fort. Die Wirksamkeit hat durch § 43 
VwVfG eine Kodifizierung erfahren. Danach wird der Verwaltungsakt mit Be-
kanntgabe wirksam. Offene dogmatische Fragen zur Bekanntgabe werden wie-
derum durch Übertragung der privatrechtlichen 10 Willenserklärungsdogmatik 
zu § 130 Abs. 1 BGB beantwortet. 11

Ebenfalls umstritten ist der Inhalt des Wirksamkeitsbegriffes. 12 Insbesonde-
re diejenigen, die zwischen innerer und äußerer Wirksamkeit durch Bekannt-

A. Problemdarstellung 3

ger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 53 Rn. 1 f.; Weidinger, BayVbl. 1971, 98. In diese Rich-
tung auch Tiedemann, in: BeckOK VwVfG § 41 Rn. 4 ff., der anführt, dass der Erlass Teil 
der Bekanntgabe und darunter die gewollte Abgabe zu verstehen sei.

8 Erfmeyer, DÖV 1999, 719 (724); Jachmann, Die Berichtigung offenbar unrichtiger Ver-
waltungsakte, S. 92; Kurr, SGb 1995, 288 (289); Laubinger, Der Verwaltungsakt mit Doppel-
wirkung, S. 93; ders., JA 1975, 809 (816); Schmidt-De Caluwe, VerwArch (90) 1999, 49 (60); 
Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 53 Rn. 1; Weidinger, BayVbl. 1971, 98.

9 BVerwGE 1, 35 (36); 59, 148 (160); BSGE 15, 177 (180); BFHE 223, 344 (347); VG 
Freiburg NJOZ 2004, 1167 (1171); Battis, Allg. VerwR., S. 176; Gärditz/Orth, JURA 2013, 
1100 (1106); Kastner, in: HK-VerwR, § 48 Rn. 29; Knoke, Rücknahme von Verwaltungs-
akten, S. 27 f.; Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 48 Rn. 34, Rn. 57; Ludwigs stellt unter Bezugnah-
me auf Sachs auf die letzte Verwaltungsentscheidung ab, spricht dann aber auch wieder vom 
Erlasszeitpunkt, DVBl. 2008, 1164 (1165); Müller, in: BeckOK VwVfG, § 48 Rn. 31; Peuker, 
in: Knack/Henneke, VwVfG, § 49 Rn. 25; Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 44 
Rn. 16, anders in § 48 Rn. 49, dort stellt Sachs auf den Zeitpunkt der letzten Verwaltungs-
entscheidung ab; Schnapp/Henkenötter, JuS 1998, 624 (625); Suerbaum, in: Mann/Senne-
kamp/Uechtritz, § 48 Rn. 48, § 49 Rn. 49; Wehr, JURA 1998, 575 (577); Wittinger, in: Ober-
mayer/Funke-Kaiser, VwVfG, § 48 Rn. 35; Wolff, in: Sodan/Ziekow, VwGO, § 113 Rn. 97. Die 
Frage, was unter Erlass zu verstehen ist, betrifft dabei nicht nur die Frage nach dem relevan-
ten Zeitpunkt zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit, sondern teilweise auch den zeitlichen 
Anwendungsbereich von Gesetzen, vgl. Brendel, BayVBl. 1971, 14 (16). Darüber hinaus 
kommt es auch bei befristeten Ermächtigungen zum Erlass von Verwaltungsakten auf den 
Inhalt des Erlassbegriffes an, vgl. Ule, DVBl. 1961, 871.

10 In der nachfolgenden Untersuchung werden die Begriffe Privatrecht und Zivilrecht 
sowie die damit zusammenhängenden Abwandlungen, wie privatrechtlicher Vertrag oder 
zivilrechtliche Willenserklärung, synonym verwendet.

11 Wie etwa der nach einem Bekanntgabewillen, Niesler, in: HVvVwPr, D. Rn. 213; 
Schroeder, Bindungswirkungen von Entscheidungen nach Art. 249 EG im Vergleich zu de-
nen von Verwaltungsakten nach deutschem Recht, S. 89. Siehe dazu ausführlich S. 405 ff.

12 Hier stehen sich grundlegend drei Lager gegenüber. Die einen unterscheiden zwischen 
innerer und äußerer Wirksamkeit, wobei die äußere Wirksamkeit das Zustandekommen des 
Verwaltungsaktes miteinbezieht, BVerwGE 13, 1 (6 f.); 16, 160 (163); 55, 212 (214 f.); 57, 69 
(70); 88, 278 (281); 123, 292 (297); BGHZ 129, 112, 117; BGH, NJW 1996, 2030; VGH Mann-
heim, NVwZ-RR 1990, 59 (60); 1991, 1195 (1196); 1996, 149 (150); OVG Münster, NVwZ 
1992, 991; OVG Magdeburg, NVwZ 2000, 208 (209); VGH Hessen, NVwZ-RR 1995, 541;



gabe sowie das rechtliche Zustandekommen durch Abgabe unterscheiden, be-
gründen diese Aufspaltung (erneut) mit der Gleichsetzung von Verwaltungsakt 
und öffentlich-rechtlicher Willenserklärung. 13 Schließlich wird bei der Bestim-
mung des Regelungsgehalts eines Verwaltungsaktes auf seinen Charakter als 
Willenserklärung verwiesen. 14

Bei der Bezeichnung des Verwaltungsaktes als (öffentlich-rechtliche) Wil-
lenserklärung handelt es sich also nicht um eine folgenlose Äquivokation, son-
dern aus der Bezeichnung wird auf Eigenschaften geschlossen.

4 Einleitung

Allesch, NVwZ 1993, 544 (545); Becker, Die Bindungswirkung von Verwaltungsakten im 
Schnittpunkt von Handlungsformenlehre und materiellem öffentlichen Recht, S. 71; Bren-
del, BayVBl 1971, 14 (16); Druschel, Die Verwaltungsaktbefugnis, S. 43; Ehlers, Liber Ami-
corum Erichsen, 1 (2); Erbguth, Der Rechtsschutz gegen die Aufhebung begünstigender 
Verwaltungsakte, S. 61; Erbguth/Guckelberger, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 13 Rn. 2; 
Erichsen/Hörster, JURA 1997, 659; Goldhammer, in: Schoch/Schneider, VwVfG, § 43 
Rn. 33 f.; Huck/Müller, VwVfG, § 43 Rn. 3; Huxholl, Die Erledigung eines Verwaltungsaktes 
im Widerspruchsverfahren, S. 46; Krebs, VerwArch (68) 1977, 285 (288); Martersteig, Fort-
setzungsfeststellungsklage?, S. 79 f.; Müller-Uri, VR 1982, 246; Niesler, in: HVvVwPr, D. 
Rn. 259; Ohler/Kruis, DÖV 2009, 93 (94); Peuker, in: Knack/Henneke, VwVfG, § 43 Rn. 9; 
Randak, JuS 1992, 33 (36); Schroeder, Bindungswirkungen von Entscheidungen nach 
Art. 249 EG im Vergleich zu denen von Verwaltungsakten nach deutschem Recht, S. 86 ff.; 
Sieger, Die maßgebende Sach- und Rechtslage für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit des 
Verwaltungsaktes im verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsprozeß, S. 2 f.; Steinweg, Zeitli-
cher Regelungsgehalt des Verwaltungsaktes, S. 51; Stuhlfauth, in: Obermayer/Funke-Kaiser, 
VwVfG, § 41 Rn. 12; Weber, VR 2016, 299 (300); ders., VR 2018, 44 (48); Wolff/Bachof/Stober/ 
Kluth, Verwaltungsrecht, 13. Aufl., § 48 Rn. 2 f.; Ziekow, VwVfG, § 43 Rn. 2; inhaltlich eben-
so, wenngleich andere Begrifflichkeiten verwendend Leisner-Egensperger, in: Mann/Senne-
kamp/Uechtritz, § 43 Rn. 5 f. Eine abweichende Meinung differenziert zwar auch zwischen 
innerer und äußerer Wirksamkeit, lagert das Zustandekommen aber aus dem Wirksam-
keitsbegriff des § 43 Abs. 1 S. 1 VwVfG aus. Danach komme der Verwaltungsakt durch seine 
Bekanntgabe zustande, Bumke, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers, GVwR, Bd. 2, § 34 Rn. 43, 47; 
Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, Rn. 548; Gatzka, 
Wiederaufgreifen des Verwaltungsverfahrens, S. 27 ff.; Gröpl, JA 1995, 904 (906); Kopp/ 
Ramsauer, VwVfG, § 43 Rn. 12 ff.; Kugele, VwVfG, § 41 Rn. 1, § 43 Rn. 1; Maurer/Waldhoff, 
AllgVerwR, § 9 Rn. 71; Ruffert, in: Ehlers/Pünder, AllgVerwR, § 22 Rn. 15 f.; Sachs, in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 43 Rn. 164 ff.; Schemmer, in: BeckOK VwVfG, § 43 Rn. 6; 
Schwarz, in: HK-VerwR, § 41 Rn. 16; § 43 Rn. 8 f., 25; Spitzlei, Nichtiges Verwaltungshan-
deln, S. 104 f.; Stein, in: Bauer/Heckmann/Ruge/Schallbruch/Schulz, VwVfG, § 43 Rn. 10. 
Eine dritte Meinung differenziert zwar auch zwischen innerer und äußerer Wirksamkeit, 
der Verwaltungsakt kommt nach dieser Ansicht aber nicht durch Zugang, sondern bereits 
durch Abgabe zustande, Erfmeyer, DÖV 1999, 719 (724); Heibeyn, Willens- und Erklä-
rungstheorie bei Steuerverwaltungsakten, S. 48; Jachmann, Die Berichtigung offenbar un-
richtiger Verwaltungsakte, S. 92; Kurr, SGb 1995, 288 (289); Schmidt-De Caluwe, VerwArch 
(90) 1999, 49 (60 f.); Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 53 Rn. 1 f.; Weidinger, 
BayVbl. 1971, 98.

13 Erfmeyer, DÖV 1999, 719 (724); Heibeyn, Willens- und Erklärungstheorie bei Steuer-
verwaltungsakten, S. 48; Jachmann, Die Berichtigung, S. 92; Laubinger, Der Verwaltungsakt 
mit Doppelwirkung, S. 93; ders., JA 1975, 809 (818); Schmidt-De Caluwe, VerwArch (90) 
1999, 49 (60 f.); Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 53 Rn. 1 f.; Weidinger, BayVbl. 
1971, 98.

14 Seibert, Die Bindungswirkung von Verwaltungsakten, S. 314 f.



Während insbesondere am Beginn des Lebenszyklus eines Verwaltungsaktes 
die Nähe zur Willenserklärung gesucht wird, wird hinsichtlich seiner Re-
gelungs- und Bindungswirkungen immer wieder ein Vergleich mit dem Urteil 
bemüht. 15 Die Bindungswirkung umfasst verschiedene Unterwirkungen, 
namentlich Tatbestandswirkung, Feststellungswirkung, Wirksamkeit und Be-
standskraft. 16 Jede einzelne dieser Kategorien hat im Kern die Frage zum Ge-
genstand, in welchem Umfang die erlassende Behörde, der Adressat 17 , Dritt-
betroffene, andere Behörden und Gerichte an den Verwaltungsakt gebunden 
sind. Das Problem der Bindungswirkungen wurde in verschiedenen Arbeiten 
schon näher beleuchtet, wirft aber weiterhin dogmatische und insbesondere 
terminologische Schwierigkeiten auf. 18 Dabei ist zum einen der Unterschied 
zwischen den Bindungswirkungen, die durch die Wirksamkeit eintreten, und 
den Bindungswirkungen, die von der Bestandskraft abhängen, ungeklärt. 
Zum anderen zeigen sich weiterhin Probleme bei der Bestimmung der Reich-
weite der Bestandskraft und ihres Verhältnisses zur Rechtskraft von Urteilen. 
Ob, wann, wie und wem gegenüber diese Wirkungen eintreten und das Ge-
samtbild der Bindungswirkung eines Verwaltungsaktes prägen, ist zum einen 
immer noch umstritten und zum anderen von Unsicherheiten begleitet, die ins-
besondere auf einem unüberschaubaren „Meinungs- und Begriffslabyrinth 
gleich einem Gemischtwarenladen“ 19 beruhen. 20 Forsthoff spricht insoweit
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15 So stehen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts bestimmte feststellende 
Verwaltungsakte als Akte der Rechtsfindung richterlichen Urteilen nahe, da ihnen eine ähn-
liche Wirkung zukomme, sodass deren Bindungswirkung der materiellen Rechtskraft von 
gerichtlichen Entscheidungen wesensverwandt sei, BVerfGE 2, 380 (394). Darüber hinaus 
würden der Bestandskraft und der Rechtskraft vergleichbare Aufgaben hinsichtlich der 
Schaffung von Rechtssicherheit zukommen, BVerfGE 60, 253 (270). Das Bundesverwal-
tungsgericht spricht bei der Bestandskraft von einer „der Rechtskraft verwandten Bestän-
digkeit‘“, BVerwGE 5, 312 (313). Auch andere orientierten sich bei den Wirkungen des Ver-
waltungsaktes am Prozessurteil, vgl. nur Forsthoff, Verwaltungsrecht, Bd. 1, S. 253; Grö-
schner, Das Überwachungsrechtsverhältnis, 196 ff.; Kracht, Feststellender Verwaltungsakt 
und konkretisierende Verfügung, S. 67 ff.; Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, 
3. Aufl., S. 162 ff.; ders., AöR (21) 1907, 1 ff.; Renck, NJW 1970, 737 (739); Sauer, DÖV 1971, 
150 ff.; Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht, 13. Aufl., § 50 Rn. 1 ff.

16 So auch Ipsen, AllgVerwR, Rn. 714a; Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 43 
Rn. 154 ff.

17 Zur Gewährleistung der besseren Lesbarkeit soll hier und im Folgenden auf die Ver-
wendung geschlechtergerechter Sprache verzichtet werden. Soweit für Personen-, Berufs-
oder Gruppenbezeichnungen die männliche Form verwendet wird, ist diese geschlechts-
unabhängig zu verstehen.

18 Vgl. die einschlägigen Monografien von Becker, Die Bindungswirkung von Verwal-
tungsakten im Schnittpunkt von Handlungsformenlehre und materiellem öffentlichen 
Recht; Braun, Die präjudizielle Wirkung bestandskräftiger Verwaltungsakte; Seibert, Die 
Bindungswirkung von Verwaltungsakten; Schroeder, Bindungswirkungen von Entscheidun-
gen nach Art. 249 EG im Vergleich zu denen von Verwaltungsakten nach deutschem Recht. 

19 Seibert, Die Bindungswirkung von Verwaltungsakten, S. 38.
20 Knöpfle, BayVbl. 1982, 225 spricht von einer „unentwirrbaren Gemengelage“ der Be-

grifflichkeiten; ähnlich Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 43 Rn. 46.



richtigerweise davon, dass „auf diesem Gebiet so gut wie alles streitig“ ist und 
sich ein „Labyrinth der Meinungen“ 21 herausgebildet hat, das kaum noch zu 
durchdringen ist. Es verwundert daher nicht, dass zur Abgrenzung und Bestim-
mung des Inhalts sowie der zeitlichen, inhaltlichen und persönlichen Reichwei-
te der Bindungswirkung des Verwaltungsaktes teilweise auf das (vermeintliche) 
Schwesterinstitut Urteil zurückgegriffen wird. 22 Rechtskraft und Bestandskraft 
hätten nicht nur semantische Ähnlichkeiten, sondern auch – ganz im Sinne Otto 
Mayers – einen gemeinsamen Ursprung. Zuletzt wurden diese dogmatischen 
Streitigkeiten durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof neu befeuert, 
der konstatierte, dass die Bindungswirkung des Verwaltungsaktes seit Jahren 
von den Gerichten, insbesondere von dem Bundesverwaltungsgericht, falsch 
gehandhabt werde. 23

Die dogmatischen Probleme, die das Zustandekommen, die Wirksamkeit 
und die Bindungswirkungen zum Gegenstand haben, gewinnen an Komplexi-
tät, wenn sie Verwaltungsakte mit Drittwirkung betreffen. Deren Dogmatik ist 
mit der verwendeten Willenserklärungsdogmatik 24 und mit dem Vergleich zum 

Urteil kaum zu fassen. Wann und in welchen Verhältnissen ein solcher Verwal-
tungsakt zustande kommt, wann er anfechtbar ist sowie wann und inwieweit er 
Wirksamkeit und Wirkungen entfaltet, kann als weitgehend ungeklärt einge-
stuft werden. 25

Es zeigt sich also, dass zur Lösung dogmatischer Fragen des Verwaltungs-
aktes die Nähe zur Willenserklärung und zum Urteil gesucht wird. Über-
raschenderweise wird eine Nähe zum Rechtsgeschäft bei Dogmatikfragen hin-
gegen überhaupt nicht (mehr) erwogen. Die Befürwortung einer Parallelität 
von Verwaltungsakt und Rechtsgeschäft stößt sogar auf erheblichen Wider-
stand. Stattdessen rückt insbesondere seine (vermeintliche) Rechtsnatur als 
Willenserklärung in den Vordergrund. Was aber Willenserklärungen sind, wie 
ihre spezielle Dogmatik ausgekleidet ist und ob solche überhaupt im Verwal-
tungsrecht existieren, wird nicht begründet oder kritisch hinterfragt. 26 Stattdes-
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21 Forsthoff, Verwaltungsrecht, Bd. 1, S. 253.
22 Siehe die Nachweise in Fußnote 15.
23 Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof betont, dass eine bestandskräftige Beseiti-

gungsanordnung Feststellungswirkung im Hinblick auf die materielle Rechtswidrigkeit der 
in Rede stehenden baulichen Anlage entfalte, BayVBl 2016, 283. Er setzt sich damit bewusst 
in Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Er begründet dies da-
mit, dass das Bundesverwaltungsgericht „sowohl das Wesen und die Funktion der Bestands-
kraft von Verwaltungsakten als auch die Verbindlichkeit als wesentliches Element des Ver-
waltungsaktsbegriffs“ verkenne, BayVBl 2016, 283; siehe dazu S. 484 f.

24 Wenngleich auch hier eine Parallelität gesucht wird, vgl. etwa Laubinger, Der Verwal-
tungsakt mit Doppelwirkung, S. 94; siehe dazu ausführlich S. 553 ff.

25 Vgl. Bauer, AöR (113) 1988, 582 (624).
26 Eine tiefere Auseinandersetzung mit der Frage, ob der Verwaltungsakt eine Willens-

erklärung darstellt, findet sich bei Kurr, SGb 1995, 288, der bei seinem Vergleich aber nicht 
die in der zivilrechtlichen Dogmatik angelegte Differenzierung zwischen Willenserklärung 
und Rechtsgeschäft berücksichtigt.



sen wird beharrlich auf die herrschende Meinung verwiesen, die sich bei der 
Qualifizierung einig ist. Ein solcher Verweis entbindet jedoch nicht von der 
Pflicht zur dogmatischen Plausibilität.

B. Ziel der Arbeit: Die dogmatische Einordnung des 
Verwaltungsaktes in den Kanon der Rechtsakte

Die Einordnung des Verwaltungsaktes als Willenserklärung bringt nicht nur 
weitreichende dogmatische Folgen mit sich, sondern hat einen historischen 
Wandel durchlebt. Während Otto Mayer betont, der Verwaltungsakt sei „nicht 
ganz Urteil, nicht ganz Rechtsgeschäft“, scheint die herrschende Meinung an-
zunehmen, dass er „ein wenig Urteil, ein wenig Willenserklärung“ sei. Es han-
delt sich dabei aber nicht um eine folgenlose Äquivokation, sondern von der 
Bezeichnung wird auf Eigenschaften geschlossen. Die (vermeintliche) Rechts-
natur des Verwaltungsaktes als (öffentlich-rechtliche) Willenserklärung beein-
flusst mithin seine eigene Dogmatik. Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist 
es daher, die Rechtsnatur des Verwaltungsaktes zu verstehen, seine Dogmatik 
weiterzuentwickeln und noch offene Fragen zu beantworten.

I. Der Begriff der Rechtsdogmatik

Da die Dogmatik an verschiedenen Stellen dieser Arbeit relevant wird, muss 
kurz erläutert werden, was in dieser Arbeit darunter verstanden wird. Der Be-
griff der Rechtsdogmatik ist kaum final zu bestimmen. 27 Die Meinungen über 
den Begriff sind vielfältig und stark divergierend 28 , sodass teilweise empfohlen 
wird, den Begriff gänzlich zu meiden. 29 So wird die Rechtsdogmatik allgemein 
als die Wissenschaft bezeichnet, die sich die Interpretation einer gesetzten 
Rechtsordnung zum Ziel gesetzt hat. 30 Andere sehen darin ein „kontingentes 
Gefüge (Lehrgebäude) von juristischen Sätzen und Regeln, die unabhängig 
vom Gesetz allgemeine Anerkennung und Befolgung beanspruchen.“ 31 Wieder 
andere setzen sie mit der Rechtsordnung oder der Jurisprudenz gleich. 32 Auf-
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27 Seibert, Die Bindungswirkung von Verwaltungsakten, S. 38, führt diesbezüglich aus: 
„Wahrscheinlich ist die Frage nach der Definition des Begriffs der Rechtsdogmatik schon 
recht naiv, eben die typische Frage eines mutigen Dilettanten“. In dieser Arbeit wird daher 
die Begriffsbestimmung der Rechtsdogmatik kurzgehalten und sich einfacheren Begriffen 
wie dem des Verwaltungsaktes, der Willenserklärung und des Rechtsgeschäfts gewidmet.

28 Eine Übersicht findet sich bei Struck, JZ 1975, 84 ff.
29 Vgl. etwa Harzer/Naucke, Rechtsphilosophische Grundbegriffe, Rn. 6 Fn. 1.
30 Jesch, Gesetz und Verwaltung, S. 55 f.; Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 

S. 15, 20.
31 Wieacker, Festschrift Gadamer, 311 (319); zustimmend Bachof, VVDStRL 1972, 193 

(197); Seiler, Geschichte und Gegenwart im Zivilrecht, S. 301.
32 Larenz, Festschrift Huber, 291 (294, 307); ders., Methodenlehre, S. 189.



grund der Vielfalt der Meinungen und dem Problem einer finalen Definition 
kann es an dieser Stelle nur darum gehen, eine Arbeitsdefinition zu finden. 

Zunächst lohnt ein Blick auf die historische Entwicklung des Begriffs. Der 
Begriff der Dogmatik entspringt ursprünglich der Theologie und wurde schon 
in der Antike verwendet. 33 Es handelte sich damals aber nicht um ein Wort der 
römischen Rechtssprache, 34 sondern entwickelte sich erst im Rahmen der Kom-
mentatoren zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert. Dort wurde der Cor-
pus Iuris Civilis des Kaisers Justinian aus dem Jahr 528 bis 523 kommentiert und 
systematisiert. Dadurch enthielt der Corpus Iuris Civilis bereits Rechtsinstitute, 
Regeln und rechtliche Begriffe, die einem inneren System folgten. 35 Er war 
bereits dogmatisch.

Aus dieser Rückschau kann nun auch auf den Sinn und Zweck der Rechts-
dogmatik geschlossen werden. Diese dient dazu, die Rechtsanwendung zu ver-
einfachen und zu vereinheitlichen, indem auf ein bestehendes „Gedanken- und 
Argumentationsrepertoire“ 36 nachvollziehbar zurückgegriffen werden kann. 
Das dogmatische Denken orientiert sich damit an bekannten normativen Leit-
linien, einem inneren (bestenfalls) widerspruchsfreien System, um vergleich-
bare und damit gerechte Lösungen zu finden. 37 Sie nutzt dabei Rechtsbegriffe 
und -institutionen 38 , um den Rechtsstoff systematisch-begrifflich zu durchdrin-
gen. 39 Der Dogmatik ist daher „Begriffsarbeit“ 40 inhärent, um eine innere Ord-
nung zu schaffen.

Unter Rechtsdogmatik wird daher in dieser Arbeit eine zusammenhängende 
Ordnung von juristischen Begriffen, Institutionen, Grundsätzen und Regeln 
verstanden, die unabhängig von einer Positivierung allgemeine Anerkennung 
beanspruchen. 41
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33 Seiler, Geschichte und Gegenwart im Zivilrecht, S. 303.
34 Seiler, Geschichte und Gegenwart im Zivilrecht, S. 303.
35 Seiler, Geschichte und Gegenwart im Zivilrecht, S. 303.
36 Seiler, Geschichte und Gegenwart im Zivilrecht, S. 301; vgl. auch Schmidt-Aßmann, 

Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, S. 4.
37 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, S. 4. Siehe zur 

stabilisierenden und entlastenden Funktion der Dogmatik, Alexy, Theorie der juristischen 
Argumentation, S. 314, 326 f.

38 Sie wird daher auch als „Elementarlehre von Rechtsbegriffen und -institutionen“ ver-
standen, Esser, AcP (172) 1972, 97 (98).

39 Möllers, Methodenlehre, § 9 Rn. 3.
40 Esser, AcP (172) 1972, 97 (103).
41 Bachof, VVDStRL 1972, 193 (197); Bauer, DV 1992, 301; v. Mutius, Festschrift Wolff, 

167; Wieacker, Festschrift Gadamer, 311 (319); ähnlich Esser, Vorverständnis und Methoden-
wahl in der Rechtsfindung, S. 90 f.; Krebs, in: Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte in 
Deutschland und Europa, Bd. 2, § 31 Rn. 33; Möllers, Methodenlehre, § 9 Rn. 3 f.; Starck, 
Gesetzgebung und Dogmatik, 106; zustimmend Seiler, Geschichte und Gegenwart im Zivil-
recht, S. 301.



II. Die Suche nach einem rechtsgebietsübergreifenden 
Rechtsaktsystem

Bei der Analyse der Dogmatik des Verwaltungsaktes wird ebenfalls die Nähe 
zu anderen juristischen Begriffen gesucht. Dadurch soll der Weg geebnet wer-
den, sich bei parallelen Problemen an der bereits für diese Rechtsakte ent-
wickelten Dogmatik zu orientieren. Doch werden dabei zwei Prämissen als zu-
treffend vorausgesetzt, die es zu beweisen gilt: Der Verwaltungsakt muss tat-
sächlich mit den hier im Fokus stehenden Rechtsakten Urteil, Willenserklärung 
und Rechtsgeschäft vergleichbar sein. Diese Prüfung ist aber erst möglich, wenn 
die vorgelagerte Frage beantwortet ist, ob insbesondere Willenserklärung und 
Rechtsgeschäft überhaupt im Verwaltungsrecht als Rechtsakte existieren, da 
sie nur im Privatrecht positiviert sind. Die herrschende Meinung geht offenbar 
davon aus, dass dies für die Willenserklärung der Fall sei, wenn sie den Ver-
waltungsakt als öffentlich-rechtliche Willenserklärung qualifiziert. 42 Sie nutzt 
scheinbar – unausgesprochen – ein übergeordnetes begriffliches System, um 

Bekanntes auf Neues zu übertragen, um vergleichbare Probleme (wie die Aus-
legung und den Zugang des Verwaltungsaktes) zu lösen. Eine Begründung da-
für liefert sie jedoch nicht.

Damit ist eine entscheidende Zwischenetappe auf dem Weg zur Bestimmung 
der Rechtsnatur des Verwaltungsaktes angesprochen. Die – unausgesproche-
ne – Prämisse, auf die die herrschende Meinung ihre Parallelisierung gründet, 
soll durch Analyse juristischer Begriffe auf ein stabiles Fundament in Form 

eines einheitlichen, dogmatischen Begriffssystems gesetzt werden. Der Fokus 
liegt damit auf der Dogmatik inhärenten „Begriffsarbeit“ 43 . Bestimmte Rechts-
aktbegriffe sollen zu einem Begriffssystem zusammengefasst werden. Es soll 
die verborgene Ordnung hinter bestimmten Rechtsakten rechtsgebietsüber-
greifend sichtbar gemacht werden. Dadurch werden nicht die jeweiligen Eigen-
arten der großen Disziplinen Öffentliches Recht und Privatrecht beseitigt, son-
dern es soll ein Beitrag zu einer beide Disziplinen umfassenden, intradiszipli-
nären Dogmatik geleistet werden.

Erst nach dem Auffinden eines einheitlichen begrifflichen Systems der 
Rechtsakte kann der Versuch unternommen werden, den Verwaltungsakt darin 
einzuordnen. Es handelt sich damit nicht um einen bloßen und müßigen Streit 
um Worte, sondern Ziel ist es, einen Beitrag zur Rechtsformenlehre 44 als „Zen-
trum der verwaltungsrechtlichen Dogmatik“ 45 zu leisten, indem durch rechts-
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42 Siehe die Nachweise in Fußnote 4.
43 Esser, AcP (172) 1972, 97 (103).
44 Siehe grundlegend zur Rechtsformenlehre Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche 

Dogmatik, S. 66 ff. Während Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ord-
nungsidee, S. 4, insbesondere die Dogmatik innerhalb des Systems Verwaltungsrecht nutzt, 
wird hier das System auf Rechtsakte im Allgemeinen erweitert.

45 Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, S. 66.



gebietsübergreifende Rechtsinstitute bekannte Probleme und insbesondere im 

Privatrecht entwickelte spezifische recktsaktbezogene Grundsätze auf das Ver-
waltungsrecht übertragen werden, um Wertungszusammenhänge durch ein 
homogenes, rechtsgebietsübergreifendes System aufzudecken und nutzbar zu 
machen. Um zum einen den Worten Otto Mayers und zum anderen der Ein-
ordnung durch die herrschende Meinung Rechnung zu tragen, stehen insbeson-
dere das Verhältnis des Quartetts Rechtsgeschäft, Urteil, Willenserklärung und 
Verwaltungsakt im Fokus einer solchen intradisziplinären Rechtsaktdogmatik.

C. Gang der Untersuchung

Der erste Hauptteil gliedert sich in vier Kapitel. Im ersten Kapitel wird die 
historische Entwicklung des Verwaltungsaktes und die bisher erfolgten dogma-
tischen Einordnungen in ein System der Rechtsakte vorgestellt. 46 Anschlie-
ßend folgt im Rahmen des zweiten Kapitels die bereits angedeutete Darstel-
lung eines rechtsgebietsübergreifenden Rechtsaktsystems. 47 Zugleich werden 
dort verschiedene Rechtsaktsysteme mit der Hilfe von Begriffspyramiden illus-
triert. Im dritten Kapitel wird die Möglichkeit erörtert, ein solches rechts-
gebietsübergreifendes Rechtsaktsystem nachzuweisen, 48 bevor im vierten Ka-
pitel die dogmatischen Auswirkungen eines solchen analysiert werden. 49 Da-
rauf aufbauend wird im zweiten Hauptteil zunächst im fünften Kapitel die 
konkrete Frage beantwortet, ob der Verwaltungsakt tatsächlich eine öffent-
lich-rechtliche Willenserklärung darstellt. 50 Das sich anschließende sechste Ka-
pitel hat eine mögliche Rechtsgeschäftsähnlichkeit 51 und das siebte Kapitel die 
Vergleichbarkeit mit dem Urteil zum Gegenstand. 52 Im dritten Hauptteil wer-
den zunächst im achten Kapitel die unterschiedlichen Wirksamkeitsbegriffe 
dargestellt und analysiert, 53 um anschließend die Auswirkungen der zuvor ge-
wonnenen Erkenntnisse im neunten Kapitel auf den Verwaltungsakt als Wil-
lenserklärung 54 und im zehnten Kapitel auf den Verwaltungsakt als einseitiges 
Rechtsgeschäft 55 zu analysieren. Schließlich wird sich im elften Kapitel dem 

Verwaltungsakt mit Drittwirkung zugewandt. 56 Abschließend werden die Er-

10 Einleitung

46 Siehe S. 15 ff.
47 Siehe S. 35 ff.
48 Siehe S. 59 ff.
49 Siehe S. 107 ff.
50 Siehe S. 119 ff.
51 Siehe S. 191 ff.
52 Siehe S. 359 ff.
53 Siehe S. 385 ff.
54 Siehe S. 393 ff.
55 Siehe S. 447 ff.
56 Siehe S. 553 ff.



gebnisse der Untersuchung zusammengefasst 57 und die Thesen dieser Arbeit 
präsentiert. 58

C. Gang der Untersuchung 11

57 Siehe S. 599 ff.
58 Siehe S. 613 ff.
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